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Der Beschluß, dessen Untersuchung Gi« Ib-
rer Commission übergeben haben, entspricht
vollkommen den so eben aufgestellten Grund--
sàtzen.

Der erste und unmittelbare Bezieher einer
Einregistrirungsgebühr, durch dessen Saumse-
ligkeit der Staat bestohlen wird, verfällt in eine

Geldbuße, die das doppelte der Gebühr
selbst ist.

e Die Fortsetzung folgt.

Ueber die Wahlen der öffentlichen Beamten

in repräsentativen Verfassungen.

i.
Es ist ohne Widerrede eine der schwersten

Aufgaben in der Staatsverfassungstheorie gute
Wahlen zu erhalten. Der alten Republiken
<Griechenlands und Roms) unabläsiiges Be--

streben gieng immer dahin, dieselben zu ver-
»ollkoinmnen; nur in unsern Zeiten ist man,
wie, über so manches Wichtige, leicht darüber
hinweggeschlüpft, oder besser, man hak den
Knoten zerschnitten mit dem Machtspruche:
„jeder Bürger kann wählen, jeder Bürger
kann gewählt werden/' ohne sich besonders um
das Wie zu bekümmern, das doch die Haupt-
fache ist. Jenes ist ein allgemeiner Satz, e/
sagt alles und nichts; — erst durch die Bestisn-
mung des W i e wird ihm die gehörige Modifi-
kation und Anwendung gegeben. Es wird da
eine b> sondere Rüksicht auf das Eigenthümliche
eines Volks, d.i. auf seinen physischen und mora-
lifchen Zustand, auf seine Sitten und Gebräuche,
auf den Grad seiner Bedürfnisse und seiner
Cultur u. s. w. erforderlich. Meines Erachtens
bedürfte beinahe jedes < sogenannte freie) Volk
einer eigenen Wählungsweise; wenigstens gilt
dieß, dessen bin ich innigst überzeugt, für
Frankreich und die Schweiz. Die Franzosen
leben weit mehr in Maßen beisammen; es ist
sonach bei ihnen eine größere Summe an Auf-
klàrung und Licht, und eine geringere an Ge-
radesmn und Rechtschassenheit als in der Schweiz,
wo es keine große Städte giebt, und die klei-

mn meistens arm an Bevölkerung sind: wo
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immer die Mehrheit des Volks zerstreut auf
dem Lande, oder in den Gebirgen wohnt,
und alle ihre Begriffe sich blos um ihre grob-
sten Bedürfnisse, im ewigen Eirkcl herumdrehen.
Daher bilden in Frankreich Gewandtheit, ver-
feinerte Cultur, Kenntnisse und Aufklärung
(wahre oder falsche, gründliche oder oberlläch-
liche kömmt hier nicht in Anschlag) die Mjo-
ritat der Nation; (non nnmsr» sec! poiàe)
— und bei uns, Geradesinn und EhrliM.
Aus diesem würde ich folgende Maxime à
strahiren: »Die Mehrheit wähle in der Minss
ritàt der Nation," und die Ernennungen wen
den gut ausfallen; denn da bei einzelnen Mm
schen Rechtschassenheit mit verfeinerter Cultur,
und hinwieder Einsichten mit Ehrlichkeit sck

wohl können verbunden seyn, so würde i»

Frankreich der rechtschaffene Aufgeklärte, und

in der Schweiz der aufgeklarte Rechtschaffene,
zu den wichtigern Stellen im Staat erhebe»
werden.

Nun entsieht die Frage, wie mart es dabin-

bringen könne, daß die Mehrheit in der ê
yoritàt wähle.

Es ist offenbar, daß man in der Schweij
auf einem andern Wege zu diesem NessM
gelangen muß., als in Frankreich; die Ursachen

sind diese: Erstens ist es dem aufgekMn
Mann leichter den rechtschaffenen, als dm
blos rechtschaffenen den aufgeklärten zu entw

ucn ; und zweitens achtet der Aufgeklärte (wart
!er auch ein Vöscwicht) den Rechtschaffenen ir"
mer, und wird gerne ihm seine Geschäfte au-

vertrauen; aber höchst selten schäzr der bio°

Rechtschaffene den Aufgekläten; es herrscht ^
unaustilgbares Mißtrauen von Seiten dcrVt^
siandesbeschränktheit gegen Männer von ^und Einsichten, und ich denke wohl nichts"
Grund; nur zu oft haben diese, ihre
tuelle Uebermacht mißbrauchend, jene zu,^'
drigen Werkzeugen ihrer Willkühr und ü"
Leidenschaften herabgewürdigt. In FranssM
wird es sonach Hauptungenmerk seyn inuhw
die Intrige offenbar schlechter Menschen, '

viel möglich bei den Wahlen zu paralystrs«'
und bei den unsrigcn muß der einsichts«»
Rechtschassenheit ein Gegengewicht geZe/en w

den. Hierauf werde ich in einer folgen»

Numer zmüttommcn.
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